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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. Juni 2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Einführungsgesetz  
zur Schweizerischen  
Zivilprozessordnung 
(EG ZPO) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 221.200 (Ein-
führungsgesetz zur Schweize-
rischen Zivilprozessordnung 
[EG ZPO] vom 23. März 2010) 
(Stand 1. April 2020) wird wie 
folgt geändert: 

   

§  4 
Schlichtungsbehörden 

    

1 Schlichtungsbehörden ge-
mäss § 3 lit. a sind 

1 Schlichtungsbehörden ge-
mäss § 3 Abs. 1 lit. a sind 

   

a) die Friedensrichterinnen 
oder Friedensrichter, wenn 
nichts anderes bestimmt ist, 

    

b) die Präsidentinnen oder 
Präsidenten der Arbeitsge-
richte in Streitigkeiten ge-
mäss § 8, 

    

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/221.200/de
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c) die Schlichtungsbehörden 
für Miete und Pacht in Strei-
tigkeiten gemäss Art. 200 
Abs. 1 ZPO, 

    

d) die Schlichtungsstelle für 
Gleichstellungsfragen in 
Streitigkeiten gemäss 
Art. 200 Abs. 2 ZPO, 

    

e) ein Mitglied des Versiche-
rungsgerichts in Streitigkei-
ten gemäss Art. 7 ZPO. 

e) Aufgehoben.    

 f) die Präsidentinnen und Prä-
sidenten der Familiengerich-
te als Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörden in 
Schlichtungsverfahren be-
treffend Streitigkeiten über 
Kinderbelange. 

   

§  12 
Handelsgericht; Kollegialge-
richt 

    

1 Das Handelsgericht ent-
scheidet als einzige kantonale 
Instanz über 

    

a) Streitigkeiten gemäss Art. 5 
Abs. 1 lit. a–d, g und h sowie 
6 ZPO, wenn diese nicht der 
Einzelrichterin oder dem Ein-
zelrichter des Handelsge-
richts zugewiesen sind, 

a) Streitigkeiten gemäss den 
Art. 5 Abs. 1 lit.  […] a–e, g 
und h sowie 6 ZPO, wenn 
diese nicht der Einzelrichte-
rin oder dem Einzelrichter 
des Handelsgerichts zuge-
wiesen sind, 
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b) Beschwerden gemäss 
Art. 165 der Handelsregister-
verordnung (HRegV) vom 
17. Oktober 2007 1). 

    

2 Werden mehrere Personen, 
von denen nicht jede die An-
forderung des Art. 6 Abs. 2 
lit. c ZPO erfüllt, gemeinsam 
beklagt, so ist das Bezirksge-
richt zuständig, wenn es für 
die Klage gegen eine dieser 
Personen zuständig ist. 

    

§  22 
Unentgeltliche Rechtspflege 
und Nachzahlung 

    

1 Über die Gewährung und den 
Entzug der unentgeltlichen 
Rechtspflege entscheidet das 
in der Hauptsache zuständige 
Gericht. 

1 Über die Gewährung und den 
Entzug der unentgeltlichen 
Rechtspflege entscheidet […] 
die Instruktionsrichterin oder 
der Instruktionsrichter des in 
der Hauptsache […] zuständi-
gen Gerichts. 

   

2 Das Gericht, das erstinstanz-
lich in der Sache entschieden 
hat, ordnet die Nachzahlung 
an (Art. 123 ZPO). 

2  […] Die Instruktionsrichterin 
oder der Instruktionsrichter 
des Gerichts, das erstinstanz-
lich in der Sache entschieden 
hat, ordnet die Nachzahlung 
an (Art. 123 ZPO). 

   

                                                   
1) SR 221.411 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/221.411/de
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§  23 
Unentgeltliche Mediation 

    

1 Über das Gesuch um unent-
geltliche Mediation in kindes-
rechtlichen Angelegenheiten 
nicht vermögensrechtlicher Art 
(Art. 218 Abs. 2 ZPO) ent-
scheidet das mit dem Verfah-
ren befasste Gericht. 

1 Über das Gesuch um unent-
geltliche Mediation in kindes-
rechtlichen Angelegenheiten 
nicht vermögensrechtlicher Art 
(Art. 218 Abs. 2 ZPO) ent-
scheidet […] die Instruktions-
richterin oder der Instruktions-
richter des mit dem Verfahren 
[…] befassten Gerichts. 

   

2 Das mit dem Verfahren be-
fasste Gericht kann in anderen 
Angelegenheiten den Parteien 
auf gemeinsamen Antrag ganz 
oder teilweise eine unentgeltli-
che Mediation bewilligen, 
wenn 

2  […] Die Instruktionsrichterin 
oder der Instruktionsrichter 
des mit dem Verfahren […] 
befassten Gerichts kann in 
anderen Angelegenheiten den 
Parteien auf gemeinsamen 
Antrag ganz oder teilweise 
eine unentgeltliche Mediation 
bewilligen, wenn 

   

a) beide Parteien nicht über die 
erforderlichen Mittel verfügen 
oder eine Partei nicht über 
die erforderlichen Mittel ver-
fügt und es der anderen Par-
tei nicht zumutbar ist, die ge-
samten Kosten der Mediation 
zu übernehmen, 

    

b) glaubhaft gemacht ist, dass 
das Verfahren durch eine 
Mediation ohne Urteil in der 
Sache erledigt werden kann, 
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c) die ohne Mediation anfallen-
den Parteikosten die Kosten 
der Mediation voraussichtlich 
übersteigen und 

    

d) die Mediation durch eine 
Rechtsanwältin oder einen 
Rechtsanwalt erfolgt, welche 
beziehungsweise welcher im 
kantonalen Anwaltsregister 
eingetragen ist oder Freizü-
gigkeit gemäss Bundesge-
setz über die Freizügigkeit 
der Anwältinnen und Anwälte 
(Anwaltsgesetz, BGFA) vom 
23. Juni 2000 1) geniesst. 

    

3 Das Gesuch um ganz oder 
teilweise unentgeltliche Media-
tion kann vor oder nach Eintritt 
der Rechtshängigkeit gestellt 
werden. 

    

4 Für die Nachzahlung gilt § 22 
Abs. 2. 

    

5 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten der Entschädi-
gung für die unentgeltliche 
Mediation durch Verordnung. 

    

                                                   
1) SR 935.61 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/935.61/de
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 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

 Die Änderung unter Ziff. I. tritt 
am 1. Januar 2022 in Kraft. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 
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